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RS OGH 1985/6/26 1Ob569/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1985

Norm

BAO §239 Abs1 Satz1

Rechtssatz

Antrags - und damit rückforderungsberechtigt ist derjenige, der den Betrag in seiner Eigenschaft als Schuldner

einbezahlte oder in dessen Namen er entrichtet oder für den er einbezahlt wurde.

Entscheidungstexte

1 Ob 569/85
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